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Einleitung .

< tus Mangel und Ungeduld entschlössen sich die

rohen Helveten , ihre schlechten Hütten zu verbrennen

und unter Anführung des Orgetorix in Gallien gün¬

stigere Wohnpläzc zu suchen . Cäsar schlug sie zurük

und so wurden sie veclimü oder gleichsam Leibeigne der

.Römer . Eben so klug als gcosmüthig ward indessen von dem

Wcltbczwinger ihr Schiksal erleichtert ; damit sie aufder

einen Seite sich desto weniger mit den Gastiern zum Nach¬

theil der Römer zusammen verschwören , und auf der an¬

dern Seite dem Ucbcrfall der Teutschen desto lieber begeg¬

nen , wurden sie aus Oellniriis zu kosäerarib , aus Sclaven

zu Bundesgenossen der Römer erkläret . ( 6 >c . praLM .
XIV . ) als solche lebten sie nunmehr nach eignen Ge -

sezen . Sechs Jahre nach ihrer Rükkchr ins Vaterland

nahmen sie Antheil an der Gallischen Zusammcnverschwö -

rung des Vcrcingcntorip , die von Cäsar entdckt und be¬

straft ward . Nunmehr vcrkohren sie den Namen Römi -

icher Bundesgenossen und sahn sich in die Lionischc

Provinz cingeschoben . In Absicht auf die Regierung stellte

mehr oder weniger jede Municipalstadt im Kleinen Rom

vor , indessen niemals ganz ohne allen Zusa ; der Local -

gcbräuchc und hergebrachten Gescze . Jeder Flecken oder

Burg / ( vicuü , cslirum, ) hatten einen besondern Rath ;
nach Eberhard Otto stieg die Zahl seiner Glieder nie

über eilf hinauf , nie unter zween hinunter ; in den Fle -

ken hiessen sie Vic -mi , in grossen Städten Decurlones '

Wahrscheinlich wurden sie von den Einwohnern , ihr Haupt



aber , der Ourstor in ihrem eignen Mittel gewälet , Ab¬
riefe Personen waren Eingeborne ; für die Römer sel.
- er wären solche stellen zu niedrig und zu beschwerlich ge¬
wesen , Auch die Einwohner wurden zur Annahm dersel¬
ben genöthigt und alljährlich ward eine neue Wal vorge¬
nommen . tzuLllores , und lleailes Lurcules waren you dem
Rath abgesonderte Stellen . Die gesczgebcnde Gewalt
blieb bey dem Kayser ; auch kein krTkedtu » krmorio ,
der das höchste Haupt in einer Provinz war / durfte Hand
an dieses Vorrecht der höchsten Gewalt legener war
in seinem Bezirk nicht mehr und nicht weniger , als was der
kr -etor zu Rom war . Er hatte seine Beysizer und seine äuclirw !
xellauei . Diese berufte er in eine Stadt seines Gcrichtkrai -
scs . Die Versammlung hieß man Lonvemus . Die Beysizer
hatten nur die berathschlagende Stimme , Zuweilen aber
wurden sie Meister über den unwissenden kzs .-tox.

Die alte Mische Gewohnheit , durch Zusammen¬
künfte allgemeine Landesgngclegenhcitcn zu behandeln ,
ward , mit Genehmigung des Kühlers , beybehalten ; jeder
Pagus hatte seinen eignen Landtagdieser verlor Ach in
dem allgemeinen Helvetischen ; auch dieser in der grösser »
Versammlung der ganzen Provinz ; die den Namen von
Lioil trug ; endlich verschlang diese alle der Landtag von
ganz Gallien . Die Glieder waren Ausgeschlyßneausdem
Stadtrath jeden Ortes . Auf dem Rathhaus zu Lausanne ist
eine alte , lateinische Inschrift in Marmor , die 17 ; ? am
See , an einem Orte , genannt Vldi , wo auch ein alter
Haven ist , gefunden worden ; sie heißt ; 80U Lenio l .uuw
8scrum ex voto pro 8slute Lugustowm k . (llocl . Lom .
ikrimus Lurstor Vrcsnor . houlonnerilium II . Imil vlr
Legulksl . L. 0 . lt . Lonveurus Ilelv . p . 8 . v . die Inschrift
ist aus der Pntoninen Zeilen im gndern Jahrhundert . Aus



diesem Ausdruk oonvcm . helv. schließt Blörnstahl (Band
ftl . S . 127 . seiner Bncfe ) daß hier ein Helvetisches
Korps seine Landtage gcfeycrt habe . *) - Je zahlreicher
nnd einträglicher die Aemter in den Provinzen geworden ,
desto weniger Eingeborncund desto mehr Römer gelang¬
ten zum Bestze derselben und zum Zutut in diese Ver¬
sammlungen . Die Glieder wurden von dem kr^keelu.-?
und von den Merbcfehlshabcrn zum Vortheil der Römi¬
schen Kapser gcstimmet. Dlö Berathfchlagungcn hatten
allgemeine Angelegenheiten zuni Gegenstand , Vorschläge
gegen feindlichen Angriffund gegen den Muchwill der Sol¬
daten , Ablehnungen mehrerer zmd stärkerer Aussagen , Er-
wälung der Abgesandten an den Kayscr u. f. w. Allen
diesen Bemühungen kam der prNkcctus dadurch zuvor ,
daß er Leute in die Versammlung beförderte , die blind¬
lings ihm zustimmten .. Wahr ists , die Abgeordneten
brachten Befehle von Haus mit , allein unter verschiede¬
nem Vorwand vergasten sie dieser Befehle .

In Turicum (Zürch ) war ein Kaufmännischer Zoll¬
stock , oder nach der Römischen Sprache eine Lsric»
tzusllrugelttNL ftalliarum .. ( Man sehe Hagenbuch Lpild .
Lpigrsxk.) Kraft dessen wurden dem Kayscr von allen
durchgehenden Waaren zween und ein halber vom Hun¬
dert bezahlet. Eine solche Lmelo oder Zvllstgdt war auchin Lion,

Unvermerkt ward in diesen Gegenden die Römische
Herrschaft von den Allemancn geschwächt. Die Allema-
ncn waren ein znsammcngeianffncs Gesindes. Ihr Na¬
me sowohl , als die mchrestc» von denen , welche ihn

S . Bochat leieinoires 1 , III. S . 498 - Ki8-



trugen , ist , nach Wachters Origmibus LIemrmici - , Gal¬

lischen Ursprungs : kUI , L !l war bey den alten Galliern

ein Andrer , ein Fremder , d . i . auf der einen Seite kein

Römer , auf der andern kein Teutscher , sondern Lllmyn ,
das ist , ein Andrer . Durch Zufluß der Schwaden wur »

den sie furchtbar . Unter Caracalla wurden sie von den

Römern zur Nothwehr gereizt . Zwischen beyden Völ¬

kern waren blutige Kriege vom Anfang des dritten bis

ins fünfte Jahrhundert . Wenig glaubten die Provinzen

bey veytaufchung des Jochs zu verlieren ; um sie treu

zu erhalten , wußte sich Alexander Severius nicht besser

zu rathen , als daß er unter die Krieger die eroberten

Aücmanischcn Länder vertheilte ; dadurch pflanzt
' er

ein wohlgerüstctcs Kriegsheer , welches für seinen

eignen Vortheil , nicht blos zum Vortheil , des

Kaysers ins Feld zog . ( Lampridius im Scver . ell . )

In dieser Ländervcrthcilung liegt der Grund der nach -

hcrigcn Sehenverfassung . Aller dieser Vorkehr ungeach¬

tet , siegten die Allemanen und liessen beynahe keine

Spur von Roms Grösse zurük . Gegen der Mitte des

fünften Jahrhunderts befand sich das westfüdliche Hel .

vetien unter Burgundischer , das Ost - Nördliche

unter Alemanischer Bottmäßigkeit . Ungeachtet Strabo

B . VU - den Teutschen schlechterdings gar allen Akerbau

abspricht , so erwähnt doch Tacitus des teutschen Ger -

stenbtcrs und der Austaufcbung der Acker ; freylich

läßt eine solche Austaufchung keinen günstigen Zustand der

Wirthschaft vermuthen . Im Viren Buch C. 22 . macht Cä .

lar von den Teutschen folgende Beschreibung : „ Sie

„ treiben nicht sehr d.cn Ackerbau ; ihre meiste Nahrung

^ besteht in Milch , Käse und Fleisch . Unter ihnen hat

„ keiner sein eigen Feld ; jedes Jahr theilen ihre Häup -

„ tcr die Grundstufe aus ; das folgende Jahr müssen sie



„ wieder an andere ausgetauscht werden . Dieses thun
„ sie , damit sie sich nicht zu sehr dem Landbau ergeben
» und dadurch den kriegerischen Natioualgeist verlieren ;
» damit keiner nach weitläuftigcm Landeigenthum strebe
» und leine Mitbrüder verschlinge ; damit sie ihres kur -
, , zen Aufenthalts wegen von der Versuchung bewahrt
» bleiben , sich entweder allzu bequeme oder allzu feste
» Wohnung zu bauen . Ihren Ruhm sczen sie bannn ,
» rings um sich herum Wüstcneycn zur Grenze zu haben . ,,
Vorzüglich scheint diese Beschreibung auf die Sueven
zu gehen . » Die Suevische Nation , schreibt er C . Xl .
» ist unter allen Germaniern die zahlreichste und kriege «
» rische ; sie soll aus hundert Gauen bcstchn ; aus jeder ziehn
» jährlich tausend streitbare Männer zum Kriege ; die
» übrigen bauen zu Haus für sich und dje andern das
» Feld ; das nächste Jahr drauf zieh» diese in den Krieg
» und lassen jene zurük . »

In zwo verschiedene Herrschaften ward nnn das
den Römern entrißne Helvetica getheilt . In dem südwest¬
lichen Theile herrschten die Burgunder , und zwar ziem¬
lich gelinde ; in dem ostnördlichen Theil die Wcmanen -
Anfänglich waren diesen leztcrn die geringsten Spuren von
Roms Gebräuchen zuwieder ; allmählich aber siengen sie an ,
das eine und andere von der Römischen Verfassung zu
borgen . Jeder Allcmanische Herr besaß einen Meyerhof
oder Lurrig , von den Leibeignen besorget ; öfters ward
diesen ein besonderes Fcldstük überlassen , jedoch ohne Er¬
laubnis einiger Veräußerung und unter Beding eines

jährlichen Grnndzinßcs an Vieh oder Früchten , mit Vor¬
behalt bestimmter Tagwcn und Frohneu , — Mehrere
Lurteb machten einen Cent aus ; das Haupt eines solchen

hieß Lentenar oder Cent - Richter . Jede Cent hat ihre



eigne GertchtkAälte oder Mallus . *) Alle vierzehn Ta¬
ge ward das Gericht versammelt ; bey überhäuften Ge¬
schäften noch öftrer ; hier wurden Civilzwiste entschieden ;
jeder Beysizcr hatte stinc Stimme und das Urtheil war
aus die Mcmanische Gcscze gegründet . Mehrere Eenk
wurden in Gasse oder ksgns vereinigt ; ein Graf war
W Haupt ; seine Wüche dauerte nicht Langer ais es dem
Cent oder der ganzen Csnföd ? ration gefiel . Von dem
Ccntgericht galt die Appellation an den Grafen . - Zu
Rriegeszeften führte der Ccntrichter ftmen Haufen zum
Grafen , und dieser war alsdenn der Rriegesobersse in
seinem Gäu oder kaxuL. Ueber den Grafen waren

"
die

Herzoge gestzet . Auch diese befassen ihre Stellen nicht
erblich ; sie waren nur die obersten Häupter des Staa¬
tes. Mit den Memanifchm Beherrschcru nnichscn nach
und nach die alten , Helvetischen Einivshncr nur in Ein
Polk zusammen ; ihre Verfassung in diesen Gegenden baue,
te nicht länger als ungefehr achtzig Jahre . **)

Ends des fünften Jahrhunderts ward die Allemanijchr
Herrschaft von den Franken verschlungen. Ursprünglich
waren , diese zwischen dem Mayii z. den. Mein und per
Weser gelegen ; sie gicngcn über den Rhein , eroberten
Gallien und machten endlich dem ganzen Römischen Rei¬
che inr Jahr 4- - - ein Ende .

I » dicsrm Jahr geschah die blutige Schlacht bey
^ olbrach zwischen den Alle man cn und zwischen den

"-) Mallgs , pon Mal , Gastmal , womit man das Gericht an-
steng und endete . <P . Ne telixrLt. 6snt .

* *) S . Senckenbergs Selcür und eben desselben Vistonc? Lc .
wie auch Ueiiioceii etntig . 6erm .



Franken ; uiftcr Clodoivichs Anführüng erhielten diest
einen glorreichen Sieg ; ein Theil der Memäncn ergab
sich und kam nun unter Fränkische -Herrschaft ; ein untrer
Theil nahm die- Flucht durch Helvcricn in die Lander des
Ostgochischm Königs Dietcrichs ; dicscv 'nahm sie in sei .
neu Sehn ; auf und gab ihnen Wohnplaz in Mailand
und in Ahätien -

GckNeiniglich glaubt man , daß durch die AraNken
Ällcmanien , und damit zugleich auch Hclvctici» völlig in
Dienstdarkett gesezt worden seyn . Diese Vermuthung
gründet sich auf einige vcrdrehctcn Worte in dem Füv -
bittfthrcibcn Dietrichs a'n Ehlodowich . Indeß blieb Hcl-
veticn immer in ähnlichem Zustand unter den Franken -
wie vormals unter den Mcmancu . War dieicnigtn <iur -

ces , welche Herrenks waren , zog Chlvdowich zu seinem

Königlichen Fiscus . Räch der Einweichung so vieler
Allcmanischcn Herren , wurden freylich ihre zurükgclaßncn
Güter theils zu den Äo '.nainen geschlagen , theils untcx
die Kricgcsbcdicnlc vertheilet . Das ehmalige Grsezbuch ,
die alten Ordnungen und Gebrauche blieben auch unter

Fränkischer Kegiermig eben dieselben . Auch unter die¬

ser Regierung wurden dke Helveecn und Allemanen zu
den bürgerlichen soivoht als zu den Kriegesbediemmgeii

gezogen ; sogar sindt man , daß nicht lange nach der

Schlacht bey Tülpich wieder Herzoge über Ällcmanien

gcsczt worden ; zween derselben , Vater und Sohn , sollen
im siebenten Jahrhundert ihren Aussenrhalt in Pftmgen bey

Wintmhur gehabt haben .

Nicht lange nach der Schlacht bey Tülvich kam auch

das südwestliche Hclvcticn unter Fränkische Bothmäßigteit .

Gleiches Schiftal halle endlich der dritte Theil von Hcl -



vctien , nämlich das Ostgothische Land von Rhätien
bis an den Alpstein, nebst einem Strich von den VI . Wald»
städten . Aller Orten blieb die vormalige Einrichtung ;nur daß unter den Carolingern die Würde der Her»
zöge als gefährlich für das Königliche Ansetzn , abge--
fchaft wurde. An ihre Statt kamen Wlk regü ; eswa,ren verschiedene Arten dieser Königlichen Cvmmiffarcn ;
überhaupt waren sie die Aufseher über die Ccntrichier und
Grafen. Von Zeit zu Zeit reiferen sie durch alle Provinzen ,um sich von den Unterbramten Rechenschaft geben zu
lassen. *)

Schon in der erstem Hälfte des sechsten Jahrhun¬
derts hatte der Fränkische König Chlodswich das Reichunter vier Söhne gethcilet. Seither wurden unter ihren
Nachkommen dir Provinzenmehrmal bald wieder vereinigt ,bald wieder getrennet .

Ein Theil von Helvetien , sonderheitlich das Zür-
chergäu und die III Länder Ury , Schweiz und Unter-
walden sollen von den Fränkischen Kaisern mit vorzüg¬
lichen Freyheiten begäbet worden seyn , und zwar (wie
man vorgiebt) wegen des im Jahr 829 dem RömischenStul gegen die Saracenen geleisteten Beystands.

Vermög des Dagobertschen Codex waren die Alle»
manen , zu denen auch grossentheils die Helveren gehör¬
ten , zu kriegerischem Zuzug gegen die Fränkischen
Monarchen verpflichtet. Von Auflagen nämlich wußte
man beynahe noch gar nichts und das meiste geschah in
persönlichen Dienstleistungen . (Stewart.) Jede über-

* ) S . äe Kvye Ue NMs tlomüüel » eonim ^ue ollici« L I>o-
teilste .



wundene Völkerschaft behielt die eignen GeseZe ; ohne
Zweifel durfte man keine allgemeine , gleichförmige
Gcftzgebung in einem barbarischen kriegerischen Zeitalter
erwarten . Die Vollstreckung der Gcscze stand bey den
Grafen und Vögten .

*) (Lonring c!e imp . tzsrm ) In
dem Lande befanden sich verschiedene Gerichespläze oder
Malle ; in solchen wurden die angesehensten Einwohner ver .
sammelt ; der Beweis geschah durch Zeugen und Ez ? de ;
noch waren schriftliche Urkunden selten . Der Zeuge
mußte mit dem Beklagten von gleicher Würde und
Rang seyn ; nur die Dienstmänner des Reiches aus¬
genommen , das ist , diejenige , welche Lehen und Aem .
ter vom Reich hatten ; auch über Leute von höhcrm Stan¬
de durften diese richten und zeugen ; in dem einzigen Fall
nicht , wo es um Leben , Recht und Ehre der freyen Herren
zu thun war . Uebcrhaupt ward auch aufdieErmordung
eines Allemanen ein geringeres Lösegcld gesczr als auf
die Ermordung eines Francken .

Nach Entsczung Carls des Fetten im Jahr 88 ? . bemei -
sterte sich Arnolph , ein unächler Sohn seines Bruders ,
der Krone . Dieser erkennte das nördliche Helvetien als

Landesherrn , und so ward es zu dem « tuen Allema -
ntschen Herzogthume geschlagen ; das südwestliche
Helvetien fiel zu dem besondern Surgundtfchen Reich ,
welches während der allgemeinen Verwirrung jenseit des
Jurassus entstand ; es daurete vom 1 . 883 bis aufsJ .
da Rudolph IH . ohne männliche Erben wegstarb ; **)

*) Vogt , zusammengezogen aus , dem Worte Lävocatus. Sie¬
he Meibom .

* ') S - 8<. !ieiclü Origiiicr 6ueIxkicL und Gerard Heß
mend, Viielxtue » , Vol , II . I7i4 - 4, L Kcmxien ,



hierauf kam es ü'n dcssen ^ Reffen , Raistr Conrad II . aus
Franrkei, ; und so warb nunmehr ganz Helvetien wie¬
der unter Teutschen Zepter vereinigt ; zum Theil wards
sogar das Eigenthum einiger Neuste. Im Jähr m ; .
ward die Regierung von Rtemburgund dem Herzog Lon -
rad vor, Zährrngm aufgetragen. Schon der Vater die¬
ses icztern , Lenhold II . war im Jahr 1097 von Kaiser
Heinrich IV . mit - er erblichen Rastvoylcy über Zü¬
rich belehnt worden . Er machte ebenfalls Anstwch an das
AUemaichche Herzogthum ; dasselbe ward zwischen
ihm und Fciesnch von Hohenstauftn vertheilet ; crsterm
blieb obige Rastvogtey nebst Thurgäu ; leztcrm das

Herzogthum AUeManien , welches aber in die Gränzen
von Schwaden eingeschränkt worden . Berthöld IV.
von Aähringcn erbaute Frexburg im Nüchtland , (eben
s

'v wie Bern , Serlhold V . Mit diesem erlosch das Zäh,
ringische Haus im Jahr 12 >8 . Härte dasselbe Hänger
tzcdlüht , so wär es ihm bey den nachhcrigcn Reichsun -
ruhcn vielleicht möglich gewesen , sich von ganz Helvetien
unumschränkt Meister zu machen. . Räch Auslöschung des
Zährmgscheu Hauses fielen alle seine Raftvogteyen zurük
an den Naystr . Dieser oberste tzchensherr verlieh nun
dieselben nicht weiter weder erblichnoch einem allein ,
noch allziimächttgen Herren . Während der Rriege
zwischen Raystrn und päbsten wie auch während
der Rreuzzüge hatten die Unterthanen und Leibeignen
die beste Gelegenheit freyer zu athmen die - Dörfer und
Flecken bekamen Ocffmrngen ; die Städte Polizeyord -
mingcn , Richter und Rathsmänner vom Geblütc der
Bürger ; die Bauern wurden Kricgskncchte 7 die . Bürger
Stifts - und Lehnfahig . (Otto yon Freysingen B - H . C . i ; . )
Kayser eiferte» mit den geistsschcn und weltliche» Her¬

ren ,



ren , den Städten Vorrechte zu geben , weil die Städte
ihnen die Dienste von Festungen thaten und bey Gelegen¬
heit sie mit Geldsummen lmtcrstüztcn . Schon unter Otto 7.
nn zchuttn Jahrhundert waren , nach dem Sigoistus , die
meisten Städte t wenigstens in Jlatien und in der Nachbar¬
schaft von Italien , ) frey . gemacht worden , nur daß sie dem
König einigen Tribut bezalten und den Eyd der Treu
schwuren . '

, .
Vielleicht daß Arnold von Brixen , welcher im Jahr,1,14 ;

zu Rom verbrennt worden , Römische Frcyhcitsbriefe in die¬
se Gegenden , und besonders auch nach Zürich gebracht hat .
Schon im I . mi sindt sich ein Stadtrath in dieser Stadt .

In den feindseligen Zeiten des Zwischcnreiches vorn Jahr
1250 - 127 ; hatten die Reichsstädte und Reichsländer ein
sehr abänderndes Schiksal ; bald wurden ihre Freyheiten
vergrößert , bald wieder geschmälert . Wenn sie den Rachen
der Knechtschaft entgiengen , so hatten sie

's , ausser ihren Con -
föderazionen , der gegenseitigen Eyfersucht grösserer
und kleinerer Fürsten zu danken . Entweder von Friedrich ll .
oder von einem Gcgenkaystr erhielt Graf Gottfried von
Habsburg die Reichsvogtey über Schweiz , und Pfand¬
weise die Rayserlichen Steuren in . allen lll Landern .
Mit Beyhülfe des einheimischen Adels sollten sie unvermerkt
unterjocht werden . Gegen diese Gefahr vereinigten sie sich ;
im Jahr 1250 trat auch Zürich in diese Verbindung . Im
Jahr 12 ? 7 während des Zwischcnreiches erwälten sie avs
eigner AMühr Graf Rudolph von Habsburg zu ihrem
Beschüzcr . Dieser bestätigte alle ihre Freyheiten , ats er im
Jahr 127 ; unerwartet auf den Kaystrlichcn Thron stieg ;
mitdem Anwachs des Glükes änderte er seine Gesinnungen ;indem er den Städten und Ländern mit der einen Hand
liebkosete , bemerkten sie nicht immer die Fesseln , die er
ihnen mit der andern Hand zubereitete . Im Jahr

Bb



; ?8

i 2yi machte der Tod seinen weitausfthendett Anschlägen ein
Ende . Sein Sohn Albrecht , nachmaliger Kayftr , war
bemüht , mit Gewalt durchzusehen , was der Baker mit List
anfieng . Als er izt den lll Landern , llry , SÜiweij und Un-
tcrwalden , seine unmittelbare Regierung aufdringen woll»
tc, hatten diese den Muth , ihm Abjchlag zu geben . Hierauf
schritten die Kaiserliche Vögte zu Gewaltthaten , ohne
Zweifel in der Absiebt , Aufruhr zu reizen und alsdcNn unter
diesem Vorwand das Volk in Ketten zu werfen ; die III Län¬
der hüteten sich zu den Waffen zu grciffcn ; sie begnügten
sich , mit Klagen vor den Kayscr zu kommen ; die Klagen
wurden verachtet und die Grausamkeit der Vogte vcrgrös-
sert. Nunmehr traten die lll Lander zurück in den unab ,
- anglichen viakUrstand . Walthcr Fürst von Ury, Werner
von Staufachcn aus Schweiz und Arnold von Melchthal aus
Untcrwaldcn waren die Häupter der edeln Verschwö¬
rung In den Raubschlösscrn wurden die kleinen Bcsaztm-
gen cntwafnct und die Vögte im Frieden über die Gränzen
geführt ; doch nicht ohne endliche Versicherung , daß sie nie¬
mals wieder Mit ihrem Fusse dieses Land der Freyheit ent-
weyhn . Diese eydgcnvßische Verbindung geschah im Jahr
izc >8 , und zwar blieb sie anfangs nur auf zehn Jahre ein¬
geschränkt»

Auf die erste Nachricht von dem Schiksal seiner Vögte
ergriff Kayftr Albrecht die Gelegenheit , unterm Vor¬
wand das Kayserliche Änschn zu schüzen , die lll Rcichslän -
der zu strafen Und dieselben wenn es seyn könnte , ganz
von dem teutschen Reiche zu trennen und sich selbst zu¬
zueignen ; daher wollt er sie nicht als Kayftr , sondern als
Herzog von Oesterreich bekriegen. Während den Zurüstun -
gcn aber ward er von keines Bruderssohn , Herzog Johann
von Schwaben aus Rache wegen hintcrhaltcncrErbschaft
in der Gegend von Rönigsselden Meuchclmördcrischer
Weise erschlagen. Dieser Vorfall gab den ill Reichsländekn
Müsse , desto besser an Vertheidigung ihrer Freyheit zu den¬
ken . Des Kaysers Thronfolger Heinrich Vll von Üuxem ,
bürg , bestätigte sowohl ihre Rechte als ihre Verbindung
und nahm sie wieder in den Süniz des Reichs auf . Nach
dem Tvde desselben erkannten sie Ludwig den V . aus
Darern als rechtmäßigen Kayftr ; auch dieser hieß ihre
Freyheiten und ihren Bund gut .
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